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Stadtrat Schmölln            Schmölln, 8. April 2021 
 
 
       
                                             

Der Stadtrat der Stadt Schmölln informiert: 
 
 
Die 21. Stadtratssitzung der Stadt Schmölln findet  
 

am Donnerstag, dem 15. April 2021, um 18:30 Uhr 
 

im Bürgerhaus Nöbdenitz, Bürgersaal,  
in 04626 Schmölln OT Nöbdenitz, Dorfstraße 2,  

 
statt. 
 

 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentlicher Teil   
 
1. Eröffnung durch die Vorsitzende des Stadtrates Schmölln und 

Feststellung der form- und fristgerechten Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit 
 
2. Zustimmung zur Tagesordnung (öffentlicher Teil) 
 
3. Genehmigung der Niederschrift zur 20. Stadtratssitzung am 18. März 2021 (öffentlicher 

Teil) 
  
4. Informationen des Bürgermeisters der Stadt Schmölln  

 
5. Beteiligungsberichte der Stadt Schmölln für das Jahr 2019  
 
6. Fragestunde der Einwohner der Stadt Schmölln 
 
7. Öffentliche Fragestunde der Stadtratsmitglieder 
 
8. Sonstiges 
 
9. Beschlussvorlagen         Vorl.Nr.: 
 
9.1.    Vergabe der Bauleistung:  

„Straßen- und Kanalbau Zschernitzsch, Mückernscher Weg“   V 0410/2021 
  
9.2.   Aufhebung eines Beschlusses - Feststellung der Ergebnisse der  
 Nachkalkulation der Abwassergebühren 2016 – 2019 und  
 Ergebnisvortrag in die Gebührenperiode 2020 - 2023   V 0421/2021 
  
9.3.   Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
 der Stadt Schmölln (BGS-EWS)      V 0422/2021 
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9.4.   Satzung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Einleitung  
 von Oberflächenwasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
 in die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Schmölln  V 0423/2021 
  
9.5.   Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung der  
 Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen, Grünflächen und  
 Parkanlagen, dem Winterdienst und Aufbau von Spielgeräten  V 0424/2021 
 
 
 
Nicht öffentlicher Teil  
 
 
 
 
Sven Schrade 
Bürgermeister 
 
 
Es besteht die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung, von der nur der jeweilige Redner für 
die Zeit der Rede ausgenommen ist. 
Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske des Standards KN95/N95 oder 
FFP2 wird angeraten. 
 
 


